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«Der Rechts-
Staat kostet
ein bisschen.»

Schafft die Umweltverträglichkeits-
prüfung und die Verbandsklage ab!

Würden solche Forderungen umge-
setzt, stünde die Schweiz internatio-
nal isoliert da, sagt Europarechtlerin
Astrid Epiney.

Verbände wie Einzelpersonen können aus
umweltrechtlichen Gründen gegen Bauvorha-

ben klagen, allerdings nicht in jedem Land

gleich gut. Wie weit gehen die Klagemöglich-
keiten in den einzelnen EU-Staaten?

Die Spannbreite ist recht gross. Das typi-
sehe Beispiel für einen «klägerfreund-
liehen» Staat ist Frankreich, sowohl bei den
Einzel- als auch bei den Verbandsklagen.
Hier ist bereits zur Klage legitimiert, wer
ein blosses Interesse bekundet. Ich darf
z.B. gegen die Schliessung eines Camping-
platzes klagen, bloss weil ich dort gern
campen würde. Das andere Extrembeispiel
bildet Deutschland, wo die Gruppe der

Klageberechtigten stark eingeschränkt ist.

Und wo steht die Schweiz im Vergleich?

Im Bereich der Einzelklagen sehen die
Verhältnisse ähnlich aus wie in Deutsch-
land: Nur wenige, besonders betroffene

Personen sind klageberechtigt. Beim Ver-
bandsklagerecht findet sich die Schweiz
eher unter den Ländern mit weitergehen-
den Klagerechten.

Die SVP und ihr nahestehende Parteivertreter
fordern denn auch die Aufweichung oder gar
Abschaffung des Verbandsklagerechts.

«Fast 70 Prozent der Ver-
bandsklagen werden von
den Gerichten teilweise
gutgeheissen; dies zeigt,
dass sie eben mehrheit-
lieh Substanz haben...»

Solche Forderungen lassen jedoch die
internationale Entwicklung ausser Acht.
Die Schweiz hat 1998 wie alle EU-Staaten
auch die «Aarhus-Konvention» unter-
zeichnet und beabsichtigt, sie zu ratifizie-
ren. Dieses völkerrechtliche Abkommen
schreibt den Vertragsstaaten vor, eine

Verbandsklage zu gewährleisten, die im
Umfang etwa der schweizerischen ent-
spricht. Die Abschaffung der Verbands-
klage stünde daher ziemlich quer in der
Landschaft.

Dasselbe gilt übrigens für die Diskus-
sion um höhere Legitimationshürden für
Einzelklagen in der Schweiz, wie sie im
Rahmen der Justizreform zu erwarten ist.

Bereits heute sind die schweizerischen
Hürden international gesehen hoch;
und innerhalb der EU tendiert man eher
dazu, die Hürden weiter zu senken statt
zu erhöhen.

In den Wahlen vom Herbst wurden die natio-
nalistischen Kräfte in der Schweizer Politik
gestärkt. Internationale Rechtsvergleiche
finden nun wohl weniger Beachtung...

Völlig fakultativ ist der Blick über die
Grenze auch für Desinteressierte nicht, die
bilateralenVerträge binden die Schweiz ja
teilweise. Zudem erwarte ich schon, dass

in Parlamentsdebatten zu Klagemöglich-
keiten in Umweltangelegenheiten noch
andere Aspekte zur Sprache kommen.
Gerade die Verbandsklage ist ja eine sehr
erfolgreiche Geschichte. Fast 70 Prozent
der Verbandsklagen werden von den
Gerichten zumindest teilweise gutgeheis-
sen; dies zeigt, dass sie eben mehrheitlich
Substanz haben.

Zugleich werden sie wie jetzt wieder beim

Hardturm-Stadion in Zürich oft als Bauver-

zögerungs- oder -verhinderungsmassnahme
wahrgenommen.
Insbesondere Verbandsklagen kosten die
Bauherren, Betreiber etc. natürlich Zeit
und Geld. Doch garantieren sie auch
massgeblich den Vollzug rechtlicher
Vorschriften. Der Rechtsstaat kostet ein
bisschen, das ist halt so. vo

Astrid Epiney

Astrid Epiney ist geschäftsführende Direkto-
rin des Instituts für Europarecht der Univer-

sitäten Bern, Neuenburg und Freiburg. Sie

hat untersucht, wie der Rechtsschutz in

Umweltangelegenheiten gegen Verwaltungs-
handeln (z.B. Genehmigung von Bauvor-
haben) in der EU bzw. der Schweiz aussieht
und welche Vorgaben sich aus dem europäi-
sehen und dem internationalen Recht für die
Schweiz ableiten lassen.
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